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Vorbemerkungen

Diese Anleitung informiert Sie über die steuerliche Rechtslage und
die Möglichkeiten der Steuerersparnis und hilft Ihnen, die Steuer-
erklärungsvordrucke 2013 richtig auszufüllen. Die Anleitung ent-
hält darüber hinaus gezielte Hinweise auf künftige Rechtsänderun-
gen. Diese werden zwar erst in späteren Veranlagungsjahren wirk-
sam, sie helfen Ihnen jedoch, sich auf diese Änderungen frühzeitig
einstellen und mögliche steuerliche Weichenstellungen zum eige-
nen Vorteil noch veranlassen zu können. Diese Hinweise sind bei
den Erläuterungen zu den einzelnen Steuererklärungsvordrucken
besonders gekennzeichnet.

1. Steuererklärungsvordrucke

Für die Einkommensteuererklärung 2013 stehen der Hauptvor-
druck ESt 1 A (sog. Mantelbogen) sowie weitere Anlage-Vor-
drucke für die Erklärung der verschiedenen Einkunftsarten bzw.
für die Geltendmachung von Steuervergünstigungen zur Verfü-
gung.

Der vierseitige Hauptvordruck ESt 1 A ist grundsätzlich von
allen unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Personen auszu-
füllen. Eine Ausnahme gilt lediglich für solche Arbeitnehmer, bei
denen die Voraussetzungen für die Verwendung des vereinfachten
Erklärungsvordrucks ESt 1 V erfüllt sind (vgl. unten).

Zusätzlich hat der Steuerpflichtige einen oder mehrere Anlage-
Vordruck(e) auszufüllen, und zwar:
� die »Anlage Vorsorgeaufwand« zur Berücksichtigung von Vor-

sorgeaufwendungen als Sonderausgaben,
� die »Anlage AV« zur Berücksichtigung von Altersvorsorgebei-

trägen als zusätzliche Sonderausgaben,
� die »Anlage Unterhalt« für Unterhaltsleistungen an bedürftige

Personen,
� die »Anlage Kind« zur Berücksichtigung von Kindern,
� die »Anlage N« für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
� die »Anlage N-AUS« für ausländische Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Arbeit – gesonderte Anlage zur Anlage N –,
� die »Anlage KAP« für Einkünfte aus Kapitalvermögen,
� die »Anlage R« für Renten und Leistungen aus Altersvorsorge-

verträgen,
� die »Anlage SO« für sonstige Einkünfte,
� die »Anlage G« für Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ggf. zusätz-

lich die »Anlage Zinsschranke«, wenn eine Begrenzung des
Schuldzinsenabzugs nach § 4h EStG zur Anwendung kommt,

� die »Anlage S« für Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
� die »Anlage 34a« für den Antrag auf Begünstigung des nicht

entnommenen Gewinns nach § 34a EStG – gesonderte Anlage
zu den Anlagen G, S und L –,

� die »Anlage V« für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
� die »Anlage FW« für Steuervergünstigungen zur Förderung des

Wohneigentums,
� die »Anlage L« für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

ggf. zusätzlich von nichtbuchführenden Weinbaubetrieben die
»Anlage Weinbau«,

� die »Anlage AUS« für ausländische Einkünfte und Steuern,
� die »Anlage VL« für die Bescheinigung vermögenswirksamer

Leistungen zum Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-
Sparzulage.

Arbeitnehmer können mit dem Vordruck ESt 1 V eine verein-
fachte Einkommensteuererklärung abgeben, wenn sie nur
Arbeitslohn und ggf. bestimmte Lohn-/Entgeltersatzleistungen
(z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld usw.) im
Inland bezogen haben und sie nur die in diesem Vordruck bezeich-
neten Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnlichen
Belastungen und Steuerermäßigungen geltend machen wollen. Mit
dem Vordruck ESt 1 V können zusätzlich die Anlage Vorsorgeauf-
wand, die Anlage AV, die Anlage VL sowie die Anlage(n) Kind ein-
gereicht werden (vgl. Tz 8).

Der Hauptvordruck ESt 1 A ist zusammen mit der Anlage Vor-
sorgeaufwand und der Anlage N sowie ggf. der Anlage Kind auch
für einen Antrag auf Durchführung einer Arbeitnehmerveranla-
gung (früher als Lohnsteuerjahresausgleich bezeichnet) zu ver-
wenden, wenn nicht die Voraussetzungen für die Abgabe des ver-
einfachten Erklärungsvordrucks ESt 1 V vorliegen.

Die genannten Vordrucke werden auf den folgenden Seiten die-
ser Anleitung eingehend erläutert. Die Vordrucke sind bundesein-
heitlich; sie enthalten weiße Felder und Kästchen, die für die Ein-
tragungen des Steuerpflichtigen bestimmt sind. Die am Rand der
Anleitung angegebenen Zahlen stimmen mit den Zeilennummern
in den amtlichen Vordrucken überein.

Zur Abgabe elektronischer Steuererklärungen einschließlich
der Anlage EÜR vgl. Tz 10 »Elektronische Steuererklärung«.

Mit Wirkung ab 1.1.2002 wurde die DM endgültig durch den
Euro als neue Währung abgelöst. Der amtliche Umrechnungskurs
für 1 € betrug 1,95583 DM (vgl. auch Euro-Einführungsschreiben
des BMF vom 15.12.1998, BStBl I S. 1625 und vom 15.4.1999, BStBl I
S. 437). In der Einkommensteuererklärung 2013 (einschließlich der
Anlagen) sind alle Beträge in Euro einzutragen, soweit nicht im
Vordruck ausnahmsweise etwas anderes angegeben ist (z.B. Werte
in DM in den Zeilen 73 bis 83 der Anlage L). Beim Ausfüllen der Vor-
drucke können Cent-Beträge zu Gunsten des Steuerpflichtigen auf
volle Euro-Beträge auf- oder abgerundet werden, wenn der Vor-
druck nicht ausdrücklich die Eintragung von Cent-Beträgen vor-
sieht.

2. Angaben zu den Einkünften

Auf S. 2 des Hauptvordrucks ESt 1A war bislang anzukreuzen,
welche Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten des EStG im VZ
erzielt wurden und welche Anlage-Vordrucke deshalb der Steuerer-
klärung beigefügt waren. Ab dem VZ 2013 verzichtet die Finanzver-
waltung auf diese »Anlagen-Sicherung«. Unabhängig davon ist
weiter darauf zu achten, dass alle im Einzelfall relevanten Anlage-
Vordrucke der Steuererklärung beigefügt werden.

Zu den sieben Einkunftsarten des EStG gehören die
� Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
� Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
� Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
� Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
� Einkünfte aus Kapitalvermögen,
� Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und
� sonstige Einkünfte i.S. des § 22 EStG.

Angaben zur Berechnung der vorgenannten Einkünfte sind in den
Anlage-Vordrucken zu machen (vgl. Anlagen N, KAP, R, SO, G,
S, V und L sowie bei ausländischen Einkünften die Anlagen N-AUS
und AUS).

Unter Einkünften versteht das Einkommensteuerrecht die Rein-
einkünfte, d.h. die Einnahmen nach Abzug der Ausgaben, die je
nach der Einkunftsart Betriebsausgaben oder Werbungskosten
genannt werden. Einkünfte sind bei Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit der Gewinn; bei den
anderen oben bezeichneten Einkunftsarten der Überschuss der
Einnahmen über die Werbungskosten. Als Einkünfte sind nicht nur
positive, sondern auch negative Ergebnisse (Verluste) aus den sie-
ben Einkunftsarten zu verstehen. Negative Beträge sind mit einem
deutlichen Minuszeichen (nicht in rot) in die Vordrucke einzutra-
gen, soweit dort nichts anderes gesagt ist.

Alle Einkünfte aus dem In- und Ausland, die zu den oben
genannten sieben Einkunftsarten gehören, unterliegen grundsätz-
lich der ESt. Bei ausländischen Einkünften können sich aufgrund
bestehender DBA allerdings Ausnahmen ergeben. Ob Einkünfte
steuerpflichtig oder steuerfrei sind, entscheidet im Zweifelsfalle
das Finanzamt. Alle steuerpflichtigen Einkünfte aus dem Inland
und dem Ausland sind aufzuführen.
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Zu den Einkünften gehören auch Entschädigungen, die als
Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen oder für die
Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit oder für die Aufgabe
einer Gewinnbeteiligung gewährt worden sind. Gleiches gilt für
Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit oder aus einem frühe-
ren Rechtsverhältnis, und zwar auch dann, wenn sie dem Steuer-
pflichtigen als Rechtsnachfolger zufließen (z.B. dem Erben).

Ist ein Steuerpflichtiger im Laufe des Kj. 2013 gestorben, so
endet am Tag des Todes seine unbeschränkte Steuerpflicht. Des-
halb sind seine Einkünfte vom 1.1.2013 bis zum Todestag in die vor-
liegende (vom Rechtsnachfolger abzugebende) Erklärung, d.h. in
die Anlage-Vordrucke einzusetzen.

Ob für die Zeit nach einer Auswanderung (Wegzug ins Ausland)
eine beschränkte Steuerpflicht im Inland besteht, richtet sich
danach, ob noch inländische Einkünfte i.S. des § 49 EStG vorhan-
den sind oder die Voraussetzungen der §§ 2 und 5 AStG vorliegen.
Personen mit Wohnsitz im Ausland und fast ausschließlich inländi-
schen Einkünften können nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG auf Antrag
unbeschränkt steuerpflichtig sein (vgl. die Erläuterungen zu den
Zeilen 96 bis 105 des Hauptvordrucks ESt 1 A). Wegen der Rechts-
lage bei einem Wechsel zwischen unbeschränkter und beschränk-
ter Steuerpflicht anlässlich einer Aus- oder Einwanderung vgl.
ebenfalls die Ausführungen zu den Zeilen 96 bis 99 des Hauptvor-
drucks ESt 1 A.

3. Statistische Angaben

Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Steuerstatistiken werden ab 2012
die Erhebungsmerkmale für die Durchführung der Einkommen-
steuerstatistik jährlich erfasst (bisher nur alle 3 Jahre). Für Zwe-
cke der Statistik 2013 werden in der »Anlage St 2013« ergänzende
Angaben zu den Besteuerungsgrundlagen erhoben (§ 150 Abs. 5
AO). Die Anlage St 2013 ist Bestandteil der Steuererklärung 2013
und zusammen mit den übrigen Erklärungsvordrucken abzuge-
ben.

Ergänzende statistische Angaben sind nur dann erforderlich,
wenn bei der Ermittlung der Einkünfte und des Einkommens 2013
(bei Gewerbetreibenden und bei Land- und Forstwirten ggf. des
Gewinns des Wirtschaftsjahres 2012/2013) die folgenden Steuer-
vergünstigungen in Anspruch genommen wurden:
� Absetzungen für Abnutzungen nach den §§ 7, 7h, 7i EStG

(Zeilen 5 bis 12 der Anlage St 2013),
� Investitionsabzugsbetrag/Sonderabschreibungen zur För-

derung kleinerer und mittlerer Betriebe nach § 7g EStG (Zeilen
13 und 14 der Anlage St 2013),

� Verteilung von Erhaltungsaufwendungen nach den §§ 11a,
11b EStG und § 82b EStDV (Zeilen 15 bis 17 der Anlage St 2013),

� Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG (Zeilen 31 bis 33 der
Anlage St 2013),

� Zuwendungen an Pensionskassen nach § 4c EStG und an
Unterstützungskassen nach § 4d EStG (Zeilen 34 bis 39 der
Anlage St 2013),

� Übertragung begünstigter Gewinne nach den §§ 6b, 6c EStG
(Zeilen 40 und 41 der Anlage St 2013),

� Betriebsausgaben i.S. des § 4 Abs. 5 EStG, z.B. Geschenke oder
Bewirtungsaufwendungen (Zeile 42 der Anlage St 2013).

Die Daten für die Lohnsteuerzerlegung, nach denen sich der Län-
derfinanzausgleich richtet, werden schon seit mehreren Jahren
jährlich ermittelt (§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über Steuerstatistiken).
Grundlage hierfür bilden die von den Arbeitgebern an die Finanz-
verwaltung elektronisch übermittelten Daten der Lohnsteuerbe-
scheinigungen. Hierdurch ergeben sich jedoch keine Auswirkun-
gen auf die Einkommensteuererklärung.

4. Steuererklärungsfristen

Die Einkommensteuererklärung 2013 ist bis zum 31.5.2014 abzuge-
ben. Für Steuerpflichtige mit Gewinnen aus Land- und Forstwirt-

schaft endet bei abweichenden Wirtschaftsjahren die Erklärungs-
frist nicht vor Ablauf des fünften Kalendermonats, der auf den
Schluss des Wirtschaftsjahres 2013/2014 folgt. Sofern die Steuerer-
klärungen durch Personen, Gesellschaften, Verbände, Vereinigun-
gen, Behörden oder Körperschaften i.S. der §§ 3 und 4 Steuerbera-
tungsgesetz angefertigt werden, gilt vorbehaltlich eines entspre-
chenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Länder für den
VZ 2013 allgemein eine verlängerte Erklärungsfrist bis zum
31.12.2014 (für Steuerpflichtige, die den Gewinn aus Land- und
Forstwirtschaft nach einem vom Kj. abweichenden Wirtschaftsjahr
ermitteln, bis zum 31.5.2015). Aufgrund begründeter Einzelanträge
können die genannten Erklärungsfristen vom Finanzamt verlän-
gert werden.

Ein Antrag auf Einkommensteuerveranlagung 2013 von Arbeit-
nehmern (sog. Antragsveranlagung) ist bis spätestens 31.12.2017
beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Für die Abgabe des
Antrags auf Einkommensteuerveranlagung gilt eine Vierjahres-
frist; die für Pflichtveranlagungen geltende Anlaufhemmung
gemäß § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO von maximal drei Jahren greift
bei der Antragsveranlagung nicht (vgl. AEAO zu § 170 AO, BFH-
Urteilevom14.4.2011,VIR53/10,BStBl IIS. 746undvom18.10.2012,
VIR16/11,BFH/NV2013S. 340).Esbesteht insoweit keinRechtsan-
spruch auf Gleichbehandlung mit Pflichtveranlagungsfällen, bei
denen Steuererklärungen unter Berücksichtigung der dreijährigen
Anlaufhemmung innerhalb von sieben Jahren abgegeben werden
können(BFH-Urteil vom6.6.2007,BStBl II S. 954,m.w.N.,undBFH-
Beschluss vom 23.2.2012, VI B 118/11, BFH/NV 2012 S. 919, Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt – Az. beim BVerfG: 1 BvR 924/12). Eine
nach Ablauf der vierjährigen Festsetzungsfrist abgegebene Steuer-
erklärung entfaltet auch dann keine anlaufhemmende Wirkung,
wenn durch eine behördliche Aufforderung zur Abgabe einer Steu-
ererklärung oder einen Antrag des Steuerpflichtigen nach § 46
Abs. 2 EStG ein Pflichtveranlagungstatbestand erst begründet wird
(BFH-Urteil vom 28.3.2012, VI R 68/10, BStBl II S. 711). Eine Verlän-
gerung der vierjährigen Festsetzungsfrist für Antragsveranlagun-
gen ist gesetzlich ausgeschlossen; ebenso scheidet eine Wiederein-
setzung in den vorigen Stand nach § 110 AO aus.

Eine Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlust-
vortrages kann grundsätzlich nur innerhalb von sieben Jahren
nach dem Verlustfeststellungsjahr abgegeben werden (z.B. für
einen Verlust aus dem Jahr 2007 noch bis 31.12.2014). Da für die
Verlustfeststellung eine allgemeine Erklärungspflicht nach § 181
Abs. 1 Satz 2 i.V. mit Abs. 2 Satz 1 AO besteht, ist die (dreijährige)
Anlaufhemmung nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO zu beachten.
Dies gilt auch in den Fällen, in denen keine Erklärungspflicht für
die Einkommensteuer besteht, z.B. in den Fällen der Antragsver-
anlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG. Hat das Finanzamt demge-
genüber ihm aus einer Steuererklärung bekannte Verluste pflicht-
widrig nicht festgestellt, kann die Feststellung unbefristet nachge-
holt werden (§ 10d Abs. 4 Satz 6 EStG, § 181 Abs. 5 AO). Ein verblei-
bender Verlustvortrag ist auch dann erstmals gemäß § 10d Abs. 4
Satz 1 EStG gesondert festzustellen, wenn der Einkommensteuer-
bescheid für das Verlustentstehungsjahr zwar bestandskräftig ist,
darin aber keine nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte berück-
sichtigt worden sind (BFH-Urteil vom 17.9.2008, IX R 70/06, BStBl
2009 II S. 897; zur Anwendung dieses BFH-Urteils und zur Ände-
rung von § 10d Abs. 4 EStG im Rahmen des JStG 2010 vgl.
Tz 1.18.2.2 zum Hauptvordruck ESt 1 A).

Für den Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage
(vgl. die Erläuterungen zum Hauptvordruck ESt 1 A, Tz 1.3) gilt die
allgemeine vierjährige Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 Nr. 2 AO.
Der Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage für das
Kj. 2013 muss daher bis spätestens 31.12.2017 gestellt werden.

5. Steuererklärungspflichten

Unbeschränkt steuerpflichtige Personen sind für das Kj. 2013 in
folgenden Fällen verpflichtet eine Einkommensteuererklärung
abzugeben:
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(1) Für den Fall, dass keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte
vorliegen:

(a) Ehegatten/Lebenspartner, die zu Beginn des Kj. 2013 nicht
dauernd getrennt gelebt haben oder bei denen diese Voraus-
setzung im Laufe des Kj. 2013 eingetreten ist, wenn der
Gesamtbetrag der Einkünfte mehr als 16 260 € betragen hat
oder einer der Ehegatten/Lebenspartner die Einzelveranla-
gung wählt;

(b) andere Personen, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte
mehr als 8130 € betragen hat;

(c) wenn neben inländischen steuerpflichtigen Einkünften auch
(aa) Einkünfte aus dem Ausland bezogen worden sind, die

nach einem DBA, nach anderen zwischenstaatlichen
Übereinkommen oder nach dem Auslandstätigkeitserlass
im Inland steuerfrei sind, oder

(bb) Arbeitslosengeld, Arbeitslosenbeihilfe, Elterngeld,
Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld oder
andere Einkommensersatzleistungen i.S. des § 32b
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bezogen worden sind, und zwar
ohne Rücksicht auf die Höhe und Zusammensetzung der
inländischen steuerpflichtigen Einkünfte;

(2) für den Fall, dass lohnsteuerpflichtige Einkünfte vorliegen:
(a) Ehegatten/Lebenspartner (siehe 1a) und andere Personen,

wenn
(aa) die positive Summe ihrer Einkünfte, die nicht der Lohn-

steuer zu unterwerfen waren oder die nach einem DBA,
nach anderen zwischenstaatlichen Übereinkommen oder
nach dem Auslandstätigkeitserlass freigestellten auslän-
dischen Einkünfte und die dem Progressionsvorbehalt
unterliegenden steuerfreien Einkommensersatzleistun-
gen (siehe 1c, bb) jeweils mehr als 410 € betragen haben
oder

(bb) einer der Ehegatten/Lebenspartner oder eine andere Per-
son Einkünfte aus mehreren Dienstverhältnissen bezo-
gen hat oder

(cc) die Summe der beim Steuerabzug vom Arbeitslohn
berücksichtigten Teilbeträge der Vorsorgepauschale für
die Kranken- und Pflegeversicherung größer ist als die als
Sonderausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwendungen
und der im Kj. insgesamt erzielte Arbeitslohn 10 500 €,
bei zusammenveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern
der im Kj. von den Ehegatten/Lebenspartnern insgesamt
erzielte Arbeitslohn 19 700 € übersteigt, oder

(dd) vom Finanzamt ein Freibetrag für den Steuerabzug vom
Arbeitslohn ermittelt worden ist (ausgenommen Pausch-
beträge für Behinderte, Hinterbliebene und Zahl der Kin-
derfreibeträge) und der im Kj. insgesamt erzielte Arbeits-
lohn 10 500 €, bei zusammen veranlagten Ehegatten/
Lebenspartnern, der im Kj. von den Ehegatten/Lebens-
partnern insgesamt erzielte Arbeitslohn 19 700 € über-
steigt oder

(ee) bei geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Eltern
oder bei Eltern nichtehelicher Kinder (dies gilt entspre-
chend für Lebenspartner)
– beide Elternteile eine Aufteilung des Freibetrags zur

Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung
eines volljährigen Kindes in einem anderen Verhältnis
als je zur Hälfte beantragen oder

– beide Elternteile eine Aufteilung des einem Kind
zustehenden Pauschbetrags für Behinderte/Hinter-
bliebene in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte
beantragen oder

(ff) für einen Steuerpflichtigen ein sonstiger Bezug (z.B. Ent-
lassungsabfindung) vom Arbeitgeber ermäßigt besteuert
wurde oder

(gg) der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem sonstigen
Bezug berechnet hat und dabei der Arbeitslohn aus frü-
heren Dienstverhältnissen des Kj. außer Betracht geblie-
ben ist (Großbuchstabe S in der Lohnsteuerbescheini-
gung) oder

(hh) für einen unbeschränkt Steuerpflichtigen i.S. des § 1
Abs. 1 EStG bei der Bildung der Lohnsteuerabzugsmerk-
male (§ 39 EStG) ein Ehegatte/Lebenspartner i.S. des § 1a
Abs. 1 Nr. 2 EStG berücksichtigt worden ist oder

(ii) für einen Steuerpflichtigen, der zum Personenkreis des
§ 1 Abs. 3 oder des § 1a EStG gehört, Lohnsteuerabzugs-
merkmale nach § 39 Abs. 2 EStG gebildet worden sind.

(b) Ehegatten/Lebenspartner (siehe 1a), wenn
(aa) beide Ehegatten/Lebenspartner Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Arbeit bezogen haben, einer von ihnen nach
der Steuerklasse V oder VI besteuert oder bei Steuer-
klasse IV der Faktor nach § 39f EStG berücksichtigt wor-
den ist oder

(bb) die Ehe im Kj. 2013 durch Tod, Scheidung oder Aufhe-
bung aufgelöst worden ist und ein Ehegatte der aufgelös-
ten Ehe im Kj. 2013 wieder geheiratet hat (dies gilt ent-
sprechend für Lebenspartner) oder

(cc) einer der Ehegatten/Lebenspartner die Einzelveranla-
gung beantragt;

(3) für den Fall, dass zum 31.12.2012 ein verbleibender Verlust-
vortrag festgestellt worden ist.

Darüber hinaus besteht für Kirchensteuerverpflichtete, bei denen
die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer zu erhebende Kirchen-
steuer vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten (z.B. Bank) nicht
einbehalten wurde, eine gesonderte Verpflichtung zur Abgabe
einer Erklärung zur Festsetzung von Kirchensteuer auf Kapitaler-
träge. Dies gilt nicht, wenn bereits eine Verpflichtung zur Abgabe
von Einkommensteuererklärungen (siehe oben) besteht.

Außerdem ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet,
wer hierzu vom Finanzamt besonders aufgefordert wird. Wer spä-
ter erkennt, dass eine abgegebene Steuererklärung unrichtig oder
unvollständig ist, ist verpflichtet, dies dem Finanzamt unverzüg-
lich mitzuteilen.

Der BFH hat in mehreren Entscheidungen (Urteile vom
21.9.2006, BStBl 2007 II S. 45 und 47) die Auffassung vertreten, dass
auch in Fällen mit einer negativen Summe der Einkünfte von mehr
als 410 €, die nicht dem Steuerabzug vom Arbeitslohn zu unterwer-
fen waren, eine Pflichtveranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG
durchzuführen ist. Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Jahressteu-
ergesetzes 2007 (BStBl 2007 I S. 28) daraufhin die Pflichtveranla-
gung nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG auf Fälle mit einer positiven
SummederEinkünftevonmehrals410 €,dienichtdemSteuerabzug
vom Arbeitslohn zu unterwerfen waren, beschränkt. Die Brisanz
dieser Begrenzung hat sich jedoch durch die Aufhebung der Zwei-
jahresfrist nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG a.F. und die Möglichkeit, nun-
mehr auch in vorgenannten Fällen innerhalb der vierjährigen Frist
für Antragsveranlagungen eine Steuererklärung abzugeben (BFH-
Urteil vom 6.10.2011, VI R 17/11, BFH/NV 2012 S. 551), entschärft.

Geklärt ist, dass es in Fällen, in denen das Finanzamt die Besteu-
erungsgrundlagen zunächst nach § 162 AO geschätzt hat, für die
Durchführung der Veranlagung keines fristgemäßen Antrags nach
§ 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG mehr bedarf (BFH-Urteil vom 22.5.2006,
BStBl II S. 912). Der Steuerpflichtige ist in einem solchen Fall auch
dann zur Einkommensteuer zu veranlagen, wenn sich aus der im
Rechtsbehelfsverfahren eingereichten Einkommensteuererklärung
ergibt, dass die Voraussetzungen für eine Pflichtveranlagung nicht
vorliegen.

6. Einkommensteuererklärung bei beschränkter
Steuerpflicht

Beschränkt einkommensteuerpflichtige Personen (ohne Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland) haben eine jährliche
Steuererklärung über ihre im abgelaufenen Kj. bezogenen inländi-
schen Einkünfte abzugeben,
� soweit für diese Einkünfte die Einkommensteuer nicht durch

den Steuerabzug als abgegolten gilt, und über Einkünfte i.S. der
§§ 2 und 5 des Außensteuergesetzes oder
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� wenn nachträglich festgestellt wird, dass die Voraussetzungen
der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht i.S. des § 1 Abs. 2
oder 3 oder des § 1a EStG nicht vorgelegen haben.

Beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer sind ver-
pflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, wenn bei
ihnen auf der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug i.S. des
§ 39 Abs. 2 und 3 EStG
� Werbungskosten, Sonderausgaben i.S. des § 10b EStG eingetra-

gen worden sind und der im Kj. 2013 insgesamt erzielte Arbeits-
lohn 10 500 € nicht übersteigt oder

� ein Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag nach § 39a Abs. 1 Nr. 7
EStG eingetragen worden ist.

Zur Einkommensteuererklärung bei beschränkter Einkommen-
steuerpflicht gehören der gesonderte Hauptvordruck ESt1C sowie
zusätzlich die für die Erklärung der inländischen Einkünfte erfor-
derlichen Anlagen L, G, S, V, N usw. Für die Abgabe von Steuerer-
klärungen durch beschränkt einkommensteuerpflichtige Personen
gelten die allgemeinen Steuererklärungsfristen entsprechend
(vgl. Tz 4 »Steuererklärungsfristen«).

Einen Antrag auf Veranlagung können auch Personen mit Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit i.S. des § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG
beim Finanzamt stellen, wenn sie Staatsangehörige eines Mitglied-
staates der EU oder eines EWR-Vertragsstaates (Norwegen, Island,
Liechtenstein) sind und im Hoheitsgebiet einer dieser Staaten ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (§ 50 Abs. 2 Satz 2
Nr. 4 Buchst. b EStG). Dieser Antrag kann – analog den Fristen für
die Antragsveranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG – für das Kj.
2013 bis zum 31.12.2017 gestellt werden.

Ein beschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer
kann im Rahmen der Veranlagung Vorsorgeaufwendungen i.S. des
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und 3 EStG zu seiner Basisversorgung
im Rahmen der Sonderausgabenhöchstbeträge geltend machen,
soweit die Aufwendungen auf die Zeit entfallen, in der er im Inland
beschränkt steuerpflichtige Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit erzielt. Hierzu muss er neben dem Hauptvordruck ESt 1 C
eine Anlage Vorsorgeaufwand abgeben. Die Möglichkeit, durch
Abgabe der Anlage Kind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskos-
ten geltend zu machen, ist für beschränkt einkommensteuerpflich-
tige Arbeitnehmer seit dem VZ 2012 entfallen (vgl. Tz 1.19.5.2).

7. Amtliche Vordruckmuster

Die Steuererklärungen sind grundsätzlich auf den amtlich vorge-
schriebenen Vordrucken (vgl. Tz 1 »Steuererklärungsvordrucke«)
abzugeben; diese sind bei den Finanzämtern und auch bei vielen
Kommunen erhältlich. Vordrucke aus anderen Bundesländern kön-
nen ohne Einschränkungen verwendet werden; diese stimmen
inhaltlich in allen Bundesländern überein.

Für die Einkommensteuererklärung 2013 werden für alle Bun-
desländer einheitliche beleglesegerechte Vordrucke aufgelegt.
Die Beleglesevordrucke können von den Finanzämtern über Scan-
ner eingelesen und maschinell weiterverarbeitet werden. Für den
VZ 2012 erfolgt im Bundesgebiet allerdings immer noch kein flä-
chendeckender Scannereinsatz, sondern vorerst nur bei einem Teil
der Finanzämter.

8. Internet-Formulare

Die Bundesfinanzverwaltung hat auf ihren Webseiten (www.for-
mulare-bfinv.de) ein Formularcenter eingerichtet. Dort können
die Steuererklärungsvordrucke mit Hilfe des Programms »Form-
sForWeb« online ausgefüllt und gespeichert oder als leeres pdf-
Dokument heruntergeladen werden. Eine Übersendung dieser Vor-
drucke an das zuständige Finanzamt per E-Mail ist allerdings nicht
möglich; die Vordrucke müssen ausgedruckt und unterschrieben
beim Finanzamt eingereicht werden. Die Anforderungen an die

Papierqualität nichtamtlicher Vordrucke (vgl. Tz 9 »Nichtamtliche
Vordrucke«) sind einzuhalten. Zur elektronischen Übermittlung
von Steuererklärungen vgl. Tz 10 »Elektronische Steuererklärun-
gen«.

9. Nichtamtliche Vordrucke

Die Verwendung nichtamtlicher Vordrucke, d.h. von Vordrucken,
die nach dem Muster einer amtlichen Druckvorlage durch Druck,
Ablichtung oder mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen herge-
stellt worden sind, ist zulässig, wenn diese in der drucktechnischen
Ausgestaltung (Layout), in der Papierqualität und in den Abmes-
sungen den amtlichen Vordrucken entsprechen (vgl. BMF-Schrei-
ben vom 3.4.2012, BStBl I S. 522). Die Vordrucke müssen danach
insbesondere
� im Wortlaut, im Format und in der Seitenzahl sowie Seitenfolge

mit den amtlichen Vordrucken übereinstimmen und
� über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren haltbar und gut

lesbar sein.

Geringfügige Veränderungen der Zeilen- und Schreibabstände
sowie des Papierformats sind zugelassen, sofern diese gleichmäßig
über die ganze Seite erfolgen und das Seitenverhältnis in Längs-
und in Querrichtung beibehalten wird. Der Gründruck muss durch
entsprechende Graustufen ersetzt werden.

Ein doppelseitiger Druck ist nicht erforderlich und die Verbin-
dung der Seiten mehrseitiger Vordrucke ist zu vermeiden.

Sofern der amtliche Vordruck einen Barcode enthält, ist dieser
in den nichtamtlichen Vordruck nicht aufzunehmen; die Eintra-
gung des entsprechenden Formularschlüssels ist vorzunehmen.
Weitere aufzunehmende Unterscheidungsmerkmale (z.B. Kenn-
zahl und Wert) ergeben sich aus dem jeweiligen Vordruck. Die
Grundsätze für das maschinelle Ausfüllen von Vordrucken (vgl.
Tz 4 des o.a. BMF-Schreibens vom 3.4.2012) sind zudem zu beach-
ten.

Weitere Anforderungen an Vordrucke, die mit Hilfe von Daten-
verarbeitungsanlagen hergestellt wurden, ergeben sich aus einem
als Anlage zu o.a. BMF-Schreiben vom 3.4.2012 beigefügten Merk-
blatt.

10. Elektronische Steuererklärungen

10.1 Verpflichtung zur elektronischen Abgabe

Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften (Land- und Forstwirte,
Gewerbetreibende, Selbständige und Freiberufler) sind gesetzlich
verpflichtet, ihre Steuererklärung in authentifizierter Form elek-
tronisch durch Datenfernübertragung beim Finanzamt einzurei-
chen. Das Gleiche gilt für Arbeitnehmer, die nach § 46 Abs. 2 Nr. 1
EStG zur Einkommensteuer veranlagt werden, wenn also neben
dem Arbeitslohn steuerpflichtige Nebeneinkünfte oder Progressi-
onseinkünfte von mehr als 410 € vorliegen. Keine Verpflichtung
zur Abgabe einer elektronischen Steuererklärung besteht weiter
für Arbeitnehmer, die nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 EStG veranlagt
werden, insbesondere bei einer Antragsveranlagung. Aber auch
in diesen Fällen ist eine freiwillige elektronische Übermittlung der
Steuererklärung möglich.

Für die elektronische authentifizierte Übermittlung der Steuer-
erklärung wird ein Zertifikat benötigt. Dieses erhält man im
Anschluss an eine einmalige Registrierung im Internet unter
www.elsteronline.de über das sog. »ELSTER-Online-Portal« (vgl.
Tz 10.3 »ELSTER/ElsterFormular«). Der Registrierungsvorgang
kann bis zu zwei Wochen dauern.

Das Finanzamt kann auf Antrag zur Vermeidung unbilliger
Härten auf eine elektronische Übermittlung der Steuererklärung
verzichten. Eine unzumutbare Härte kann vorliegen, wenn eine
Datenübermittlung wirtschaftlich oder persönlich nicht zumutbar
ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn die erforderliche technische
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Ausstattung für eine elektronische Übermittlung der Steuererklä-
rung nicht vorhanden ist und diese nur mit nicht unerheblichem
finanziellem Aufwand geschaffen werden könnte oder wenn der
Steuerpflichtige nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähig-
keiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkei-
ten der elektronischen Übermittlung zu nutzen (§ 25 Abs. 4 EStG
i.V. mit § 150 Abs. 8 AO).

Eine entsprechende Verpflichtung zur elektronischen Übermitt-
lung besteht auch für Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrech-
nungen (§ 5b EStG). Die Verpflichtung zur elektronischen Über-
mittlung der Bilanzdaten gilt erstmals für Wirtschaftsjahre, die
nach dem 31.12.2011 beginnen (vgl. BGBl I S. 2135). Einzelheiten
zur Anwendung des § 5b EStG und zur technischen Umsetzung der
»E-Bilanz« enthalten das BMF-Schreiben vom 28.9.2011 (BStBl I
S. 855) sowie die ergänzenden BMF-Schreiben vom 5.6.2012
(BStBl I S. 598) und vom 27.6.2013 (BStBl I S. 844). Weitere Infor-
mationen zur »E-Bilanz« können im Internet unter www.esteuer
abgerufen werden. Das BMF-Schreiben vom 28.9.2011 sieht für das
Erstjahr eine Nichtbeanstandungsregelung vor. Hiernach wird es
von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn die Bilanz und
die Gewinn- und Verlustrechnung für das erste Wirtschaftsjahr, das
nach dem 31.12.2011 beginnt, noch in Papierform ohne Taxonomie-
gliederung (= Datenschema für die Jahresabschlussdaten) abgege-
ben werden.

10.2 Elektronische Abgabe der Anlage EÜR

Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften sind gesetzlich verpflich-
tet, ihre Steuererklärung elektronisch beim Finanzamt einzurei-
chen (vgl. Tz 10.1). Wird keine Steuerbilanz erstellt, sondern eine
Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung nach
§ 4 Abs. 3 EStG durchgeführt, ist zusätzlich zu den Anlagen S, G
und L eine Anlage EÜR nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
durch Datenfernübertragung abzugeben (§ 60 Abs. 4 EStDV). Für
jeden Betrieb des Steuerpflichtigen ist dabei eine gesonderte
Anlage EÜR zu erstellen.

Der BFH hat inzwischen die Auffassung der Finanzverwaltung
bestätigt, dass § 60 Abs. 4 EStDV für die Abgabe der Anlage EÜR
eine wirksame Rechtsgrundlage darstellt (BFH-Urteil vom
16.11.2011, X R 18/09, BStBl 2012 II S. 129).

Zur Anlage EÜR gehören
� ein Hauptvordruck für die Einnahmenüberschussrechnung

nach § 4 Abs. 3 EStG,
� eine gesonderte Ausfüllanleitung zum Vordruck,
� die »Anlage SZE« zur Ermittlung der nach § 4 Abs. 4a EStG

nichtabziehbaren Schuldzinsen, wenn die im Wirtschaftsjahr
angefallenen Schuldzinsen – ohne die Berücksichtigung der
Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens – den Betrag von 2050 € übersteigen sowie

� die »Anlage AVEÜR« für das Anlageverzeichnis und den Aus-
weis des Umlaufvermögens.

Die Abgabe einer Anlage EÜR ist nur dann nicht erforderlich, wenn
imWirtschaftsjahrdie SummederBetriebseinnahmenweniger als
17 500 € betragen hat. Es wird in diesen Fällen nicht beanstandet,
wenn der Steuererklärung anstelle des Vordrucks eine formlose
Gewinnermittlung beigefügt wird. Insoweit wird auch auf die elek-
tronische Übermittlung der Einnahmenüberschussrechnung nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung
verzichtet. Die Verpflichtungen, den Gewinn nach den geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu ermitteln sowie die sonstigen gesetzli-
chenAufzeichnungspflichtenzuerfüllen,bleibendavonunberührt.

10.3 ELSTER/ElsterFormular

ELSTER bietet allen Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die Einkom-
mensteuererklärung elektronisch über das Internet an das Finanz-
amt zu übermitteln. Dazu kann ElsterFormular, das Steuerpro-

gramm der deutschen Finanzverwaltung oder aber jedes andere
Software-Produkt verwendet werden, in das die ELSTER-Software
integriert ist. Das Programm ElsterFormular ist bei allen Finanzäm-
tern kostenlos auf CD-ROM erhältlich oder kann im Internet unter
www.elsterformular.de heruntergeladen werden.

Die Grundsätze für die elektronische Übermittlung von Steuer-
erklärungsdaten sind im Einzelnen in der Steuerdaten-Übermitt-
lungsverordnung vom 28.1.2003 (BStBl 2003 I S. 162, zuletzt geän-
dert durch Art. 6 des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 vom
1.11.2011, BGBl I S. 2131) sowie im BMF-Schreiben vom 16.11.2011
(BStBl I S. 1063) geregelt. Zum Schutz des Steuergeheimnisses wer-
den die Steuerdaten verschlüsselt vom Anwender in die Rechen-
zentren der Bundesländer übermittelt. Dazu wurde eine hybride
Verschlüsselung gewählt, die dem aktuellen Stand der Sicherheits-
technik entspricht (Näheres hierzu unter www.elster.de im Kapitel
»Sicherheit im Verfahren ELSTER«).

Die Daten können über ELSTER in zwei Varianten an die
Finanzverwaltung übermittelt werden:

Datenübermittlung mit Abgabe einer komprimierten
Steuererklärung
Die Daten der Steuererklärung werden von der Software (ElsterFor-
mular oder Fremdsoftware) über die integrierte ELSTER-Client-
software gesendet. Die nach dem Sendevorgang ausgedruckte
Steuererklärung, die nur die gesendeten Daten enthält (= kompri-
mierte Steuererklärung) ist vom/von den Steuerpflichtigen zu
unterschreiben und beim Finanzamt einzureichen. Die gesendeten
Daten werden vom Finanzamt bei der Bearbeitung der kompri-
mierten Steuererklärung über die sog. Telenummer aufgerufen und
für die Festsetzung übernommen, soweit die sachliche Prüfung
keine Abweichungen erfordert.

Authentifizierte Datenübermittlung einer papierlosen
Steuererklärung
Die Daten der Steuererklärung werden von der Software über die
integrierte ELSTER-Clientsoftware authentifiziert als papierlose
Steuererklärung übermittelt. Bei dieser Form der Datenübermitt-
lung der Steuererklärung ersetzt die Authentifizierung des Daten-
übermittlers (z.B. des Steuerberaters) die Vorlage einer vom Steuer-
pflichtigen zu unterschreibenden Steuererklärung. Das für die
Authentifizierung erforderliche Zertifikat wird vom ELSTER-
Online-Portal (www.elsteronline.de) im Anschluss an eine einma-
ligen Registrierung kostenlos erstellt und kann dann für die
Datenübermittlung dauerhaft verwendet werden (Registrierungs-
art »ELSTERBasis«). Es besteht auch die Möglichkeit ein elektroni-
sches Zertifikat auf einen speziellen USB-Sicherheits-Chip (ELS-
TER-Stick) kostenpflichtig laden zu lassen (Registrierungsart »ELS-
TERSpezial«) oder alternativ vorhandene von ELSTER unterstützte
Signaturkarten für das Authentifizierungsverfahren zu registrie-
ren (Registrierungsart »ELSTERPlus«). Es kann auch ein sog. Fir-
menzertifikat (z.B. für die elektronische Abgabe von Steuererklä-
rungen aller Mandanten einer Steuerberatungskanzlei) erworben
werden.

Im Finanzamt werden die authentifiziert übermittelten papier-
losen Steuererklärungen dem Sachbearbeiter zur weiteren Bear-
beitung angezeigt. Nur gesetzlich vorgeschriebene Belege sind
dem Finanzamt noch formlos einzureichen (siehe unten).

Die Teilnahme am ELSTER-Verfahren bzw. die Verwendung von
ElsterFormular hat gegenüber der Abgabe der Steuererklärung auf
Papier eine Reihe von Vorteilen. So bietet ElsterFormular insbeson-
dere die Möglichkeit einer vereinfachten Übernahme von Vorjah-
resdaten, erweiterte Eingabemöglichkeiten gegenüber den amt-
lichen Vordrucken, gezielte Eingabehilfen zum Ausfüllen der elek-
tronischen Erklärung, eine Plausibilitätsprüfung der Steuererklä-
rung sowie eine (vorläufige) Steuerberechnung. Hierdurch wird
die Erstellung der laufenden Steuererklärung erheblich erleichtert.
Über eine Auswahlliste können der elektronischen Steuererklärung
beliebig viele Anlage-Vordrucke per Mausklick hinzugefügt wer-
den. Zudem besteht die Option der Bescheiddatenbereitstel-
lung/-abholung. Nach der Erstellung des Steuerbescheids werden

5



die Bescheiddaten von der Steuerverwaltung über ELSTER elektro-
nisch zum Abholen/zur Übernahme in die verwendete Steuersoft-
ware bereitgestellt. Der Steuerpflichtige erhält eine E-Mail, wenn
seine Steuerbescheiddaten zum Abruf bereitgestellt wurden. Diese
Daten können dann maschinell mit den erklärten Angaben abgegli-
chen werden; Abweichungen werden direkt angezeigt.

Ein weiterer Vorteil des ELSTER-Verfahrens ist, dass durch die
Übernahme der gesendeten Daten Erfassungsfehler im Finanzamt
von vornherein vermieden werden; Anträge auf schlichte Ände-
rung sind nur noch im Ausnahmefall erforderlich. Mit der elektro-
nischen Steuererklärung sind zudem nur die gesetzlich vorge-
schriebenen Belege (z.B. Spendenbestätigungen, Bescheinigun-
gen über Lohn- und Einkommensersatzleistungen) einzureichen.
Sonstige Belege (z.B. Belege über Arbeitsmittel, Bestätigungen zu
Versicherungsleistungen) sind nur auf Verlangen des Finanzamts
vorzulegen.

Diese Anleitung enthält in den Erläuterungen zu den einzelnen
Steuererklärungsvordrucken gezielte Hinweise zur Anwendung
von ElsterFormular; diese Hinweise sind mit dem Logo
besonders gekennzeichnet.

10.4 Vorausgefüllte Steuererklärung

Die Finanzverwaltung plant, den Steuerpflichtigen künftig eine
vorausgefüllte Einkommensteuererklärung – quasi als Veranla-
gungsvorschlag – zur Verfügung zu stellen. Bedingung dafür ist,
dass Bücher, Aufzeichnungen und steuerlich wichtige Unterlagen
und Nachweise dem Finanzamt in elektronischer Form vorliegen.
Der Einstieg in ein solches elektronisches Verfahren wurde bereits
durch das sog. Steuerbürokratieabbaugesetz vom 20.12.2008

(BGBl I S. 2850) geschaffen. Belege, Unterlagen und Nachweise, die
die Grundlage für die Durchführung der Einkommensteuerveranla-
gung bilden, werden elektronisch erfasst und an die Finanzverwal-
tung per Datenfernübertragung übermittelt. Ein entsprechendes
Datenübermittlungsverfahren besteht insbesondere bereits für
� Beiträge zu Basisrentenverträgen (sog. »Rürup-Rente«) sowie

zu Kranken- und Pflegeversicherungen (vgl. Anlage Vorsor-
geaufwand unter Tz 2.2.3.4),

� Anbieternachweise bei der »Riester-Rente« (vgl. Anlage AV
unter Tz 3.3.5),

� Leistungen der Bundesagentur für Arbeit (z.B. für Arbeitslosen-
geld, Insolvenzgeld),

� Lohn- und Einkommensersatzleistungen, die dem sog. Progres-
sionsvorbehalt unterliegen (z.B. für Krankengeld, Elterngeld).

Ab dem VZ 2013 kommt die elektronische Übermittlung von
Zuwendungsbestätigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge
nach § 10b EStG dazu.

Bei der vorausgefüllten Steuererklärung werden die dem
Finanzamt für das aktuelle Veranlagungsjahr vorliegenden Daten
automatisch in die richtigen Felder der Steuererklärung eingetra-
gen. Die vom Arbeitgeber bescheinigten Lohnsteuerdaten,
Bescheinigungen über den Bezug von Rentenleistungen, Beiträge
zu Kranken- und Pflegeversicherungen und Vorsorgeaufwendun-
gen sowie Name, Adresse und weitere Grundinformationen wer-
den in einer ersten Stufe (erstmals ab dem VZ 2013) bereits voraus-
gefüllt im Internet abrufbar zur Verfügung gestellt. Nach Prüfung
und ggf. Ergänzung der Angaben sendet der Steuerpflichtige seine
Einkommensteuererklärung dann an das Finanzamt zurück.
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Teil I
Erläuterungen zu den Vordrucken

– Die Zahlenangaben am Rand dieser Anleitung entsprechen jeweils den Zeilennummern in den amtlichen Vordrucken –

1. Erläuterungen zum Hauptvordruck »ESt 1 A«

1.1 Vorbemerkungen

Der Hauptvordruck ESt 1 A kann zusammen mit der Anlage Vorsor-
geaufwand, der Anlage N und ggf. der Anlage Kind auch als Antrag
auf Einkommensteuerveranlagung zur Erstattung von LSt (frü-
her: Lohnsteuerjahresausgleich) verwendet werden. Dabei muss
jeder Ehegatte/Lebenspartner, der Arbeitslohn, bestimmte Lohn-
und Einkommensersatzleistungen, steuerfreien Arbeitslohn für
eine Auslandstätigkeit oder vermögenswirksame Leistungen erhal-
ten hat, eine eigene Anlage N und ggf. zusätzlich die Anlage N-
AUS abgeben.

Ein Antrag auf Einkommensteuerveranlagung kann sich insbe-
sondere lohnen, wenn
� ein Arbeitnehmer nicht ununterbrochen in einem Arbeits- oder

Dienstverhältnis gestanden oder die Höhe seines Arbeitslohns
im Laufe des Jahres geschwankt und der Arbeitgeber keinen
Lohnsteuer-Jahresausgleich durchgeführt hat;

� Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belas-
tungen oder Aufwendungen, für die eine unmittelbare Minde-
rung der Einkommensteuerschuld möglich ist, entstanden sind,
für die bislang im laufenden Kj. beim Steuerabzug vom Arbeits-
lohn kein Freibetrag berücksichtigt worden ist;

� Verluste aus anderen Einkunftsarten oder Verlustabzüge aus
anderen Jahren berücksichtigt werden sollen.

Ein Antrag auf Durchführung einer Einkommensteuerveranlagung
kann darüber hinaus auch dann zweckmäßig sein, wenn – trotz der
ab 2009 geltenden Abgeltungsteuer – von Kapitalerträgen einbe-
haltene Kapitalertragsteuer angerechnet und ggf. erstattet werden
soll (vgl. Erläuterungen zur Anlage KAP unter Tz 9.3). Dies gilt ins-
besondere in Fällen eines nicht vollständig ausgeschöpften Sparer-
Pauschbetrags oder zur Überprüfung des Steuereinbehalts von
Kapitalerträgen dem Grunde und der Höhe nach (§ 32d Abs. 4
EStG). Hierfür sind der Hauptvordruck ESt 1 A und der Vordruck
Anlage KAP zu verwenden.

Für Ehegatten/Lebenspartner, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und bei denen diese
Voraussetzungen zu Beginn des Kj. 2013 vorgelegen haben oder im
Laufe des Kj. 2013 eingetreten sind, gilt Folgendes:

Machen die Ehegatten/Lebenspartner von der Möglichkeit der
Zusammenveranlagung (mit Anwendung des Splittingtarifs)
Gebrauch, so ist eine gemeinsame Erklärung abzugeben und nur
ein gemeinsamer Hauptvordruck ESt 1 A auszufüllen. Machen die
Ehegatten/Lebenspartner von der Einzelveranlagung Gebrauch,
so hat jeder der Ehegatten/Lebenspartner für sich einen Vordruck
ESt 1 A auszufüllen und die erforderlichen weiteren Anlage-Vor-
drucke der Steuererklärung beizufügen (vgl. Erläuterungen zu
Zeile 24).

Kinder, die im Kj. 2013 eigene Einkünfte bezogen haben, müs-
sen eine eigene Einkommensteuererklärung abgeben, wenn einer
der unter Tz 5 der Vorbemerkungen zu dieser Anleitung genannten
Pflichtveranlagungsgründe vorliegt. Eine Zusammenveranlagung
zwischen Eltern und Kindern kommt nicht in Betracht.

1.2 Art der Erklärung/des Antrags

1–2 Der Hauptvordruck ESt 1 A und die entsprechenden Anlage-Vor-
drucke sind auch dann zu verwenden, wenn entweder i.V. mit der

Abgabe der Einkommensteuererklärung oder gesondert
� ein Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

gestellt wird (vgl. die Erläuterungen unter Tz 1.3),
� zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags nach § 10d

Abs. 4 EStG (vgl. Zeilen 92 und 93) oder
� zur Festsetzung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge bei feh-

lendem Einbehalt im Rahmen der Abgeltungsteuer (vgl. Anlage
KAP, Zeile 6) eine Erklärung eingereicht wird.

In den Zeilen 1 und 2 ist die Art der Erklärung bzw. des Antrags
durch Ankreuzen entsprechend kenntlich zu machen.

Arbeitnehmer können unter bestimmten Voraussetzungen
eine vereinfachte Einkommensteuererklärung mit dem Vor-
druck ESt 1 V abgeben. Hierzu wird auf die Erläuterungen unter
Tz 8. dieser Anleitung hingewiesen.

1.3 Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

Der Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist
grundsätzlich zusammen mit der Einkommensteuererklärung zu
stellen. Für die Antragstellung genügt es, in Zeile 1 das entspre-
chende Auswahlfeld anzukreuzen. Außerdem ist/sind die vom
Anlageinstitut/-unternehmen übersandte(n) Anlage(n) VL
(Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen) der Steuerer-
klärung beizufügen. Vermögenswirksame Leistungen sind Geld-
leistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer entweder
zusätzlich zum Arbeitslohn oder von Teilen des üblichen Arbeits-
lohns anlegt.

Ein gesonderter Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-
Sparzulage ist z.B. erforderlich, wenn
� ein Steuerpflichtiger ausschließlich steuerfreien oder pauschal

besteuerten Arbeitslohn bezogen hat, also über keine im Rah-
men der Einkommensteuerveranlagung zu erfassenden Ein-
nahmen verfügt oder

� keine Steuerabzugsbeträge in der Lohnsteuerbescheinigung
enthalten sind.

Zum gesonderten Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Spar-
zulage gehören der Hauptvordruck ESt 1 A (es reicht, die allgemei-
nen Angaben in den Zeilen 6 bis 36 auszufüllen) sowie die Anla-
ge(n) VL.

Für zulagebegünstigte vermögenswirksame Leistungen setzt
das Finanzamt nach Ablauf des Kj. eine Arbeitnehmer-Sparzulage
fest. Die Arbeitnehmer-Sparzulage für die Anlage vermögenswirk-
samer Leistungen in Vermögensbeteiligungen (z.B. Aktien, Mitar-
beiterbeteiligungen) beträgt 20%, soweit die angelegten Beträge
400 € im Kj. nicht übersteigen (also höchstens 20% von 400 € =
80 €). Für Bausparverträge und Aufwendungen des Arbeitnehmers
zum Wohnungsbau beträgt der Sparzulagensatz 9% der vermö-
genswirksam angelegten Leistungen, höchstens aber 9% von 470 €
(= 42,30 €) im Kj. Beide Förderungen können nebeneinander in
Anspruch genommen werden, so dass vermögenswirksame Leis-
tungen bis zu 870 € jährlich mit einer Arbeitnehmer-Sparzulage
von insgesamt rund 122 € begünstigt sind.

Ein Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage besteht regelmäßig
nur, wenn das zu versteuernde Einkommen 17 900 €, bei zusam-
menveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern 35 800 € nicht über-
steigt. Für Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeit-
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gebers und Vermögensbeteiligungen an anderen Unternehmen gilt
ein zu versteuerndes Einkommen von 20 000 €, bei zusammen ver-
anlagten Ehegatten/Lebenspartnern von 40 000 €.

Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird in der Regel erst nach Ablauf
der Sperrfrist ausgezahlt. Wurde ein Vertrag über die Anlage ver-
mögenswirksamer Leistungen vor Ablauf der Sperrfrist unschäd-
lich aufgelöst (z.B. bei längerer Arbeitslosigkeit), wird die Arbeit-
nehmer-Sparzulage vorzeitig ausgezahlt. Entsprechendes gilt,
wenn ein Bausparvertrag zugeteilt wird. Bei einer Anlage zum
Wohnungsbau (z.B. Grundstücksentschuldung) wird die Arbeit-
nehmer-Sparzulage jährlich ausgezahlt.

1.4 Steuernummer; zuständiges Finanzamt

3–5 Die allen Steuerpflichtigen vom Finanzamt zugeteilte Steuernum-
mer ist in Zeile 3 anzugeben. Diese bleibt als Ordnungskriterium
parallel zur Identifikationsnummer (Zeilen 7 und 16) vorerst beste-
hen, weil die Finanzverwaltung intern mit ihr weiterarbeitet. Um
das Scannerverfahren nicht zu behindern, sollte die Steuernummer
fortlaufend ohne Trennstriche angegeben werden.

Für die Besteuerung des Einkommens ist bei natürlichen Perso-
nen das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflich-
tige seinen Wohnsitz hat. Bei mehrfachem Wohnsitz im Inland ist
regelmäßig der Ort, an dem sich der Steuerpflichtige vorwiegend
aufhält, maßgebend. Bei verheirateten, nicht dauernd getrennt
lebenden Steuerpflichtigen ist das Finanzamt des Wohnsitzes
zuständig, an dem sich die Familie des Steuerpflichtigen vorwie-
gend aufhält; diese Zuständigkeit gilt auch für Lebenspartner einer
Lebenspartnerschaft.

Für die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung von
Arbeitnehmern kommt es auf den derzeitigen Wohnsitz an.
Arbeitnehmer haben deshalb die Einkommensteuererklärung 2013
(einschließlich eines Antrags auf Durchführung einer Einkommen-
steuerveranlagung; früher: Lohnsteuerjahresausgleich) ebenfalls
bei dem Finanzamt einzureichen, in dessen Bezirk sie gegenwärtig
wohnen.

Ehegatten/Lebenspartner, die im Kj. 2013 erstmals dauernd
getrennt gelebt haben, können die Steuererklärung noch bei dem
Finanzamt einreichen, das zuletzt mit ihrer Besteuerung befasst
war.

Nähere Informationen zum zuständigen Finanzamt findet man
unter www.finanzamt.de.

ElsterFormular:
Die Eingabe des zuständigen Finanzamts unterstützt ElsterFor-
mular durch eine Dialogbox.

1.5 Allgemeine Angaben

1.5.1 Identifikationsnummer
7, 17 Allen natürlichen Personen wird bereits mit der Geburt auf der

Grundlage der §§ 139a, 139b AO eine bundeseinheitliche Identifi-
kationsnummer für steuerliche Zwecke zugeteilt. Entsprechendes
gilt bei einem späteren Zuzug aus dem Ausland. Die Identifikati-
onsnummer wird vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) auf
Grund von Mitteilungen der kommunalen Meldebehörden auto-
matisch vergeben und dem Bürger entsprechend per Brief mitge-
teilt. Ein Antrag auf Vergabe ist grundsätzlich nicht erforderlich.

Die Identifikationsnummer gilt bundesweit und bleibt dauer-
haft bestehen (z.B. bei einem Umzug). Hierdurch ist es möglich,
steuerlich relevante Daten (z.B. elektronische Lohnsteuerbeschei-
nigungen, Lohnersatzleistungen, Rentenbezugsmitteilungen)
jedem Steuerpflichtigen eindeutig zuzuordnen. Der Arbeitgeber
verwendet für die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung grundsätzlich die Identifikationsnummer des Arbeit-
nehmers, nur noch in Ausnahmefällen die sog. eTIN (vgl. Tz 6.2).
Die Bundesagentur für Arbeit braucht für die elektronische Über-

mittlung von Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Insol-
venzgeld) die Identifikationsnummer des Leistungsempfängers;
Leistungsnachweise auf Papier müssen daher dem Finanzamt
nicht mehr mit der Steuererklärung vorgelegt werden. Rentenbe-
zugsmitteilungen nach § 22a EStG werden von den Renten aus-
zahlenden Stellen und den Versicherungsunternehmen ebenfalls
mittels Identifikationsnummer an die Finanzverwaltung übermit-
telt. Das Gleiche gilt für die als Vorsorgeaufwendungen abziehba-
ren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie für Beiträge
zu »Riester- und Rürup-Verträgen«.

Die Identifikationsnummer besteht aus elf Ziffern, die nicht aus
anderen Daten über den Steuerpflichtigen gebildet oder abgeleitet
werden. Die 11. Ziffer ist eine Prüfziffer. Sie wird ohne Trennstriche
in dreistelligen Kolonnen von hinten beginnend dargestellt (Bei-
spiel: 12 345 678 901).

Die Identifikationsnummer ist bei allen Anträgen, Erklärungen
oder Mitteilungen gegenüber den Finanzbehörden anzugeben,
also auch in der Einkommensteuererklärung 2013 in Zeile 7. Ehe-
gatten/Lebenspartner erhalten jeweils eine eigene Identifikations-
nummer; die Identifikationsnummer des Ehegatten/Lebenspart-
ners ist in Zeile 16 gesondert anzugeben.

1.5.2 Allgemeine Angaben zur Person
7–23Auf Seite 1 des Hauptvordrucks ESt 1 A wurden die Abfragen zu

den »Allgemeinen Angaben« der steuerpflichtigen Person(en) neu
strukturiert und erweitert:

Bei Lebenspartnern, die nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
eine Lebenspartnerschaft begründet haben, hat sich im Falle der
Zusammenveranlagung in den Zeilen 7 bis 14 als »Lebenspartne-
r(in) A« die Person einzutragen, die nach der alphabetischen Rei-
henfolge an erster Stelle steht; bei Namensgleichheit nach alphabe-
tischer Reihenfolge des Vornamens, bei Gleichheit des Vornamens
nach dem Alter der Personen (ältere Person). Die »Lebenspartne-
r(in) B« trägt sich in den Zeilen 16 bis 23 ein. Diese Reihenfolge ist
wegen der richtigen Zuordnung der von den Lebenspartnern erziel-
ten Einkünfte und geleisteten Aufwendungen in der gesamten
Steuererklärung unbedingt beizubehalten.

Neben der Identifikationsnummer, dem Vor- und Nachnamen,
dem Geburtsdatum und der derzeitigen Anschrift kann der Steuer-
pflichtige einen Titel oder akademischen Grad (Zeilen 10) angeben.

Das Geburtsdatum (Zeile 8 am rechten Vordruckrand) ist auch
für die Gewährung von steuerlichen Vergünstigungen von Bedeu-
tung (z.B. für die Berücksichtigung des Altersentlastungsbetrags
nach § 24a EStG, vgl. die Erläuterungen zu Zeile 24).

In Zeile 12 kann neben der Hausnummer ein »Hausnummerzu-
satz« angegeben werden (z.B. der Buchstabe bei Hausnummern
mit Buchstabenzusatz) sowie eine »Adressergänzung« (z.B. Rück-
gebäude, Appartement). Als Wohnort gilt der Ort des derzeitigen
Wohnsitzes. Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die nicht dauernd
getrennt leben und eine Familie haben, ist in der Regel der Wohn-
sitz der Familie maßgebend.

In Zeile 14 ist der ausgeübte Beruf oder die Art der Tätigkeit
möglichst genau anzugeben. Dies erleichtert dem Finanzamt die
Schlüssigkeitsprüfung der Steuererklärung (z.B. bei den Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben).

Die Angaben in den Zeilen 16 bis 23 für die/den Ehefrau/
Lebenspartner(in) B sind nur im Fall der Zusammenveranlagung
auszufüllen. Die Angaben sind auch dann einzutragen, wenn die
Ehefrau/der Lebenspartner keine eigenen Einkünfte bezogen hat.
Bei einer Einzelveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern sind
diese Zeilen nicht auszufüllen.

Falls die im Vordruck vorgesehenen Schreibstellen (Kästchen
für GROSSBUCHSTABEN in Blockschrift, wenn die Vordrucke
handschriftlich ausgefüllt werden) nicht ausreichen, ist der Name,
Vorname, die Straßenbezeichnung usw. in geeigneter Weise abzu-
kürzen.

Teil I: Hauptvordruck
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1.5.3 Religionszugehörigkeit

1.5.3.1 Kirchensteuererhebung
Die Angaben über die Religionszugehörigkeit sind für die Erhe-
bung der Kirchensteuer von Bedeutung. Alle öffentlich-rechtli-
chen Religionsgemeinschaften haben zwar das Besteuerungsrecht
für ihre Kirchenangehörigen, nicht alle haben jedoch die Erhebung
der Kirchensteuer der Finanzverwaltung übertragen. Einzelheiten
ergeben sich aus den Kirchensteuergesetzen der Länder.

Die in den einzelnen Ländern geltenden Kirchensteuersätze
und Mindestbeträge sind aus der in dieser Anleitung enthaltenen
Zusammenstellung ersichtlich (vgl. Teil II, Tz 10.). Die Kirchen-
steuer wird mit dem maßgebenden Prozentsatz (8% oder 9%) aus
der festgesetzten ESt berechnet. Über Besonderheiten der Kirchen-
steuer (z.B. bei glaubensverschiedenen Ehegatten) gibt das zustän-
dige Finanzamt Auskunft. Bei hohen zu versteuernden Einkom-
men kann eine Begrenzung (sog. Kappung) der Kirchensteuer auf
einen bestimmten Prozentsatz (je nach Religionsgemeinschaft
2,75% bis 3,5%) des zu versteuernden Einkommens in Betracht
kommen. Auskünfte hierüber erteilt auch die jeweilige Religionsge-
meinschaft.

Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen
Kj., wird für jeden Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht
gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei ganz-
jähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Die
Kirchensteuerpflicht endet bei Austritt aus der Kirche in den meis-
ten Bundesländern mit dem Ende des Kalendermonats, in dem der
Kirchenaustritt wirksam wird, also zu Beginn des Folgemonats. In
einzelnen Bundesländern (z.B. Hessen) endet die Kirchensteuer-
pflicht erst mit Ablauf des Kalendermonats, der auf die Erklärung
des Kirchenaustritts folgt. Maßgebend dafür sind die jeweiligen
Kirchensteuergesetze der Bundesländer. Damit im Rahmen der
Veranlagung bei unterjährigem Kircheneintritt oder Kirchenaus-
tritt oder Wechsel der Religionszugehörigkeit die Kirchensteuer-
erhebung zutreffend durchgeführt werden kann, sind dem Finanz-
amt entsprechende Nachweise (z.B. des Standesamtes oder des
Amtsgerichts) vorzulegen.

ElsterFormular:
Unterjährige Änderungen der Religionszugehörigkeit können in
ElsterFormular monatsweise angegeben werden.

1.5.3.2 Religionsschlüssel
11, 20 In der gemeinsamen Steuererklärung von Ehegatten/Lebenspart-

nern ist die Religionsgemeinschaft für jeden Ehegatten/Lebens-
partner mit dem maßgebenden Religionsschlüssel anzugeben
(Zeile 11 und 20 am rechten Vordruckrand). Nicht kirchensteuer-
pflichtige Personen tragen dort »VD« (= »verschieden«, z.B. bei
Zugehörigkeit zu einer nicht kirchensteuererhebungsberechtigten
Religionsgemeinschaft, konfessionslos) ein. Ein konfessionsloser
Ehegatte darf nicht durch ein staatliches Gesetz zur Erfüllung der
Kirchensteuerpflicht seines Partners herangezogen werden
(Beschlüsse des BVerfG vom 14.12.1965, BStBl 1966 I S. 192, 196,
205). Dagegen sind Gesetzesregelungen, wonach in glaubensver-
schiedenen Ehen die Kirchensteuer des der Kirche angehörenden
Ehegatten aus dem Teil der ESt erhoben wird, der auf diesen Ehe-
gatten entfällt, nicht verfassungswidrig (BFH-Urteil vom 8.4.1997,
BStBl II S. 545). Ob dies auch für Lebenspartner entsprechend gilt,
muss noch geklärt werden.

Zur Bezeichnung der Religionsgemeinschaft können folgende
Abkürzungen benutzt werden:

EV = Evangelisch; LT = Lutherisch (Evangelisch-Lutherisch);
RF = Reformiert (Evangelisch-Reformiert); FR = Französisch-
Reformiert; RK = Römisch-Katholisch; AK = Alt-Katholische Kir-
che; FA = Freie Religionsgemeinschaft Alzey; FB = Freireligiöse
Landesgemeinde Baden; FG = Freireligiöse Landesgemeinde
Pfalz; FM = Freireligiöse Gemeinde Mainz; FS = Freireligiöse
Gemeinde Offenbach/M.; IB = Israelitische Religionsgemein-

schaft Baden; IL = Israelitische Kultussteuer Land Hessen; IS =
Israelitische Bekenntnissteuer (Bayern); Israelitische Kultussteuer
Frankfurt; Jüdische Kultusgemeinden Koblenz und Bad Kreuz-
nach; Synagogengemeinde Saar; IW = Israelitische Religionsge-
meinschaft Württemberg; JD = Jüdische Kultussteuer (Nordrhein-
Westfalen); JH = Jüdische Kultussteuer (Hamburg).

1.5.3.3 Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer
KirchensteuerSind beim Steuerpflichtigen Kinder zu berücksichti-
gen (vgl. Anlage Kind, Zeilen 4 bis 23), so bemisst sich die Kirchen-
steuer stets nach der ESt, die nach Abzug der Freibeträge für Kin-
der nach § 32 Abs. 6 EStG vom zu versteuernden Einkommen fest-
zusetzen wäre (§ 51a EStG). Dabei werden stets die vollen Jahres-
freibeträge abgezogen, auch wenn das Kind nur für einen Teil des
Kj. zu berücksichtigen ist (z.B. bei Geburt) oder das ausgezahlte
Kindergeld im Rahmen des Familienleistungsausgleichs gegenüber
den Freibeträgen für Kinder günstiger ist und daher bei der Einkom-
mensteuerfestsetzung ein Abzug der Freibeträge für Kinder nicht in
Frage kommt.

Die Steuerbefreiung für Dividenden und bestimmte Veräuße-
rungserlöse nach § 3 Nr. 40 EStG und die pauschalierte Anrech-
nung von Gewerbesteuer auf die ESt nach § 35 EStG sind bei der
Kirchensteuerberechnung nicht anzuwenden. Nach § 51a Abs. 2
Sätze 2 und 3 EStG ist die festgesetzte ESt für die Berechnung der
Kirchensteuer in diesen Fällen entsprechend zu korrigieren.

1.5.3.4 Kirchensteuer auf Kapitalerträge
Für die Erhebung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge hat der Kir-
chensteuerpflichtige ein Wahlrecht, wie die Kirchensteuer auf sei-
ne Kapitaleinkünfte erhoben werden soll. Er kann die Kirchensteu-
er entweder als Kirchensteuerabzug einbehalten (Variante 1) oder
von dem für ihn zuständigen Finanzamt veranlagen lassen (Varian-
te 2):

Variante 1: Auf schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflichti-
gen gegenüber seiner Bank wird die Kirchensteuer – wie die Steuer
auf Kapitalerträge – im Abzugsverfahren von der Bank (Kirchen-
steuerabzugsverpflichteter) einbehalten und an das zuständige
Finanzamt abgeführt (§ 51a Abs. 2c EStG). Die so abgeführte Kir-
chensteuer wird dann an die betreffende Religionsgemeinschaft
weitergeleitet. Eine besondere Veranlagung ist insoweit entbehr-
lich. Der Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer durch die Bank
kann widerrufen werden. Ein Widerruf der Erklärung ist lediglich
für die Vergangenheit ausgeschlossen.

Variante 2: Wenn der Kirchensteuerpflichtige die Kirchensteuer
nicht als Steuerabzug einbehalten lässt, wird eine Veranlagung zur
Kirchensteuer durchgeführt (vgl. oben Zeilen 1 und 2 und Anlage
KAP, Zeile 6). Dazu hat er dem Finanzamt die einbehaltene Kapital-
ertragsteuer zu erklären und eine entsprechende Bescheinigung
der Bank vorzulegen (§ 51a Abs. 2d EStG).

1.5.3.5 Besonderes Kirchgeld
Die Religionszugehörigkeit kann auch von Bedeutung sein, wenn
in einzelnen Bundesländern aufgrund der Kirchensteuergesetze
ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen erhoben
wird, deren Ehegatte keiner steuererhebenden Religionsgemein-
schaft angehört (sog. Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe).
Näheres ist in den Beschlüssen der zuständigen Kirchenbehörden
festgelegt (vgl. z.B. für Bayern im BStBl 2009 I S. 366, für Baden-
Württemberg im BStBl 2013 I S. 712, für Berlin im BStBl 2009 I
S. 751, für Bremen im BStBl 2011 I S. 211, für Hamburg im BStBl
2009 I S. 1302, für Mecklenburg-Vorpommern im BStBl 2009 I
S. 334, für Niedersachsen im BStBl 2013 I S. 213, für Nordrhein-
Westfalen im BStBl 2013 I S. 84, für Rheinland-Pfalz im BStBl 2013
I S. 212, für Sachsen im BStBl 2013 I S. 511, für Schleswig-Holstein
im BStBl 2012 I S. 182, für Thüringen im BStBl 2013 I S. 727).

Ob das besondere Kirchgeld auch von glaubensverschiedenen
Lebenspartnern erhoben werden kann, muss noch geklärt wer-
den. Ohne entsprechende Änderung der Kirchensteuergesetze der
einzelnen Bundesländer kann m.E. kein Kirchgeld von den Lebens-
partnern erhoben werden.

Teil I: Hauptvordruck
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1.5.4 Familienstand
15 Die näheren Angaben über den Familienstand in Zeile 15 sind von

Bedeutung für die Anwendung der Tarifbestimmungen, für die
Berechnung des Höchstbetrags für Sonderausgaben, für die Ehe-
gattenbesteuerung sowie für die Besteuerung von Lebenspartnern
(siehe unten). In Zeile 15 ist im ersten Feld »Verheiratet/Lebens-
partnerschaft begründet seit dem« von Ehegatten das Heiratsdatum
und von Lebenspartnern das Datum der Begründung der Lebens-
partnerschaft anzugeben. Im Feld »Geschieden/Lebenspartner-
schaft aufgehoben seit dem« ist das Scheidungsdatum bzw. das
Datum der Aufhebung der Lebenspartnerschaft einzutragen.

Ob jemand verheiratet ist, beurteilt sich nach dem bürgerlichen
Recht (BFH-Urteil vom 21.6.1957, BStBl III S. 300). Bei Ausländern
sind die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für jeden Beteilig-
ten nach den Gesetzen des Staates zu beurteilen, dem er angehört.
Die Anwendung eines ausländischen Gesetzes ist jedoch ausge-
schlossen, wenn sie gegen die guten Sitten oder den Zweck eines
deutschen Gesetzes verstoßen würde (BFH-Urteil vom 6.12.1985,
BStBl 1986 II S. 390). Eine Ehe ist bei Scheidung oder Aufhebung
nach § 1564 BGB erst mit Rechtskraft des Urteils aufgelöst; diese
bürgerlich-rechtliche Regelung ist auch für das Einkommensteuer-
recht maßgebend (BFH-Urteil vom 9.3.1973, BStBl II S. 487). Wird
eine Ehe für nichtig erklärt (§ 1324 BGB), so wird sie einkommen-
steuerrechtlich bis zur Rechtskraft der Nichtigerklärung wie eine
gültige Ehe behandelt. Ein Steuerpflichtiger, dessen Ehegatte ver-
schollen oder vermisst ist, gilt als verheiratet. Eine verwitwete Per-
son, die eine neue Ehe eingegangen und danach geschieden wor-
den ist, wird wieder als verwitwet behandelt (BFH-Urteil vom
9.6.1965, BStBl III S. 590 sowie BFH-Beschluss vom 19.7.1974,
BStBl II S. 683).

Personen, die nach § 1 Abs. 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes
vom 16.2.2001 (BGBl I S. 266) durch amtliche Eintragung eine
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft begründet haben, sind
nicht verheiratet und hatten bislang keinen gesetzlichen Anspruch
auf analoge Anwendung des »Ehegattensplittings«. Es bestand
nur die Möglichkeit, Unterhaltsaufwendungen an den Lebenspart-
ner im Rahmen des § 33a EStG geltend zu machen. Das BVerfG hat
mit Beschluss vom 7.5.2013 (BGBl I S. 1647) diese Ungleichbehand-
lung von Verheirateten und Lebenspartnern in den §§ 26, 26b, 32a
Abs. 5 EStG nicht mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3
Abs. 1 GG für vereinbar gehalten und den Gesetzgeber aufgefor-
dert, umgehend eine neue gesetzliche Regelung zu schaffen.

Mit dem »Gesetz zur Änderung des EStG in Umsetzung der Ent-
scheidung des BVerfG vom 7.5.2013« vom 15.7.2013 (BGBl I S. 2397)
wurde in der Folge allgemein bestimmt, dass die Vorschriften des
EStG zu Ehegatten und Ehen auch auf Lebenspartner und Lebens-
partnerschaften anzuwenden sind (§ 2 Abs. 8 EStG n.F.). Hiernach
haben nunmehr auch Lebenspartner – wie Ehegatten – die Mög-
lichkeit, die Zusammenveranlagung mit der Anwendung des
Splittingverfahrens zu wählen (vgl. hierzu Tz 1.6.2). Unterhalts-
aufwendungen innerhalb der Lebenspartnerschaft müssen als
Folge davon nicht mehr gesondert geltend gemacht und nachge-
wiesen werden. Diese Gesetzesänderung ist in allen Fällen anzu-
wenden, deren Einkommensteuerveranlagung noch nicht
bestandskräftig ist (§ 52 Abs. 2a EStG n.F.), also ggf. rückwirkend
bis zum Kj. 2001, dem Jahr des Inkrafttretens des Lebenspartner-
schaftsgesetzes.

Im Falle einer Ehescheidung oder Aufhebung einer Lebenspart-
nerschaft im Jahr 2013 ist auch anzugeben, seit wann die Ehegat-
ten/Lebenspartner zuvor dauernd getrennt gelebt haben. Ehegat-
ten/Lebenspartner leben dauernd getrennt, wenn nach dem
Gesamtbild ihrer gegenseitigen Beziehungen die zum Wesen der
Ehe/Lebenspartnerschaft gehörende Lebens- und Wirtschaftsge-
meinschaft auf Dauer aufgehoben ist. Dabei ist unter Lebensge-
meinschaft die räumliche, persönliche und geistige Gemeinschaft
der Ehegatten/Lebenspartner, unter Wirtschaftsgemeinschaft die
gemeinsame Erledigung der die Ehegatten/Lebenspartner gemein-
sam berührenden wirtschaftlichen Fragen ihres Zusammenlebens
zu verstehen (BFH-Urteil vom 15.6.1973, BStBl II S. 640). Die
Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft gilt nicht schon als aufgeho-

ben, wenn die Ehegatten/Lebenspartner aus beruflichen Gründen
oder infolge zwingender äußerer Umstände vorübergehend räum-
lich voneinander getrennt leben müssen (R 26 Abs. 1 Satz 2 EStR).

Sofern der Ehegatte/Lebenspartner im VZ verstorben ist, ist in
Zeile 15 im Feld »Verwitwet seit dem« das Sterbedatum des Ehegat-
ten/Lebenspartners einzutragen. Dies hat Bedeutung für die
Anwendung des sog. »Witwensplittings« (vgl. Tz 1.6.4). Das
Finanzamt muss im Sterbefall eines Steuerpflichtigen zudem prü-
fen, an wen der Einkommensteuerbescheid adressiert werden
muss und ein sich bei der Einkommensteuerveranlagung ergeben-
der Erstattungsbetrag ausgezahlt werden kann. Ggf. ist dem
Finanzamt dafür ein Erbschein vorzulegen.

1.6 Veranlagungsarten Steuertarif

1.6.1 Veranlagungswahlrecht
Ehegatten, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind (d.h. die
ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben) und nicht dauernd getrennt leben und bei denen diese
Voraussetzungen zu Beginn des Jahres 2013 vorgelegen haben oder
im Laufe des Jahres 2013 eingetreten sind (also auch erst am 31.12.),
können ab dem VZ 2013 nur noch zwischen der Zusammenveran-
lagung (vgl. Tz 1.6.2) und der Einzelveranlagung (vgl. Tz 1.6.3)
wählen. Die getrennte Veranlagung oder die besondere Veranla-
gung im Jahr der Eheschließung konnte letztmals für den VZ 2012
beantragt werden. Das Wahlrecht zwischen der Zusammenveran-
lagung und der Einzelveranlagung steht auch den Lebenspartnern
einer Lebenspartnerschaft zu (vgl. Tz 1.5.4).

Im Falle der Auflösung einer Ehe/Aufhebung einer Lebenspart-
nerschaft und Wiederverheiratung eines der Ehegatten bzw.
Begründung einer neuen Lebenspartnerschaft im gleichen Jahr
kann das Veranlagungswahlrecht nur im Verhältnis zu dem neuen
Ehegatten/Lebenspartner ausgeübt werden. Für den nicht mehr
verheirateten Ehegatten bzw. den nicht mehr in einer Lebenspart-
nerschaft lebenden Lebenspartner kommt im Jahr der Auflösung
der Ehe/Aufhebung der Lebenspartnerschaft unter den Vorausset-
zungen des § 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EStG ebenfalls das Splittingver-
fahren zur Anwendung. Bedingung ist, dass für die aufgelöste Ehe/
aufgehobene Lebenspartnerschaft die Voraussetzungen für das
Veranlagungswahlrecht vorgelegen haben und der bisherige Ehe-
gatte/Lebenspartner und dessen neuer Ehegatte/Lebenspartner
ebenfalls die Voraussetzungen für das Veranlagungswahlrecht
erfüllen.

Für EU-/EWR-Staatsangehörige mit fast ausschließlich inlän-
dischen Einkünften bestehen zur Zusammenveranlagung mit
Anwendung des Splittingtarifs Sonderregelungen (vgl. die Erläute-
rungen zu den Zeilen 100 bis 106).

Die Wahl der Veranlagungsart ist auch nach dem Tod eines Ehe-
gatten/Lebenspartners für das Todesjahr möglich, wobei bezüglich
der Antragstellung an die Stelle des Verstorbenen dessen Erben tre-
ten. Falls die zur Wahl der Veranlagungsart erforderlichen Erklä-
rungen nicht abgegeben werden, wird unterstellt, dass eine Zusam-
menveranlagung gewählt wird, wenn der Erbe Kenntnis von seiner
Erbenstellung und den steuerlichen Vorgängen des Erblassers hat.
Bis zur Ermittlung des Erben ist grundsätzlich einzeln zu veranla-
gen (BFH-Urteil vom 21.6.2007, BStBl II S. 770).

Bislang konnte die Wahl der Veranlagungsart bis zur Bestands-
kraft des betreffenden Steuerbescheides und auch im Rahmen von
Änderungsveranlagungen beliebig oft geändert werden. Die in der
Steuererklärung zu treffende Wahl der Veranlagungsart wird nun
für VZ ab 2013 mit dem Eintritt der Unanfechtbarkeit des Steuerbe-
scheids grundsätzlich bindend. Das bedeutet, dass nach Ablauf der
Einspruchsfrist für das Rechtsbehelfsverfahren oder bei einer Klage
nach der mündlichen Verhandlung beim FG die Veranlagungsart
nicht mehr abweichend gewählt werden kann. Nach Eintritt der
Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids kann die Veranlagungsart
nur noch dann geändert werden, wenn (kumulativ)
� ein die Ehegatten/Lebenspartner betreffender Steuerbescheid

aufgehoben, geändert oder berichtigt wird, und
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� die geänderte Wahl der Veranlagungsart dem Finanzamt bis
zum Eintritt der Unanfechtbarkeit des Änderungs- oder Berich-
tigungsbescheides mitgeteilt wird, und

� die Einkommensteuer der Ehegatten/Lebenspartner nach
Änderung der Veranlagungsart niedriger ist als nach der bisher
gewählten Veranlagungsart; die ESt der einzeln veranlagten
Ehegatten/Lebenspartner ist hierbei zusammenzurechnen.

1.6.2 Zusammenveranlagung
24 Die Zusammenveranlagung wird durchgeführt, wenn die Ehegat-

ten übereinstimmend diese Veranlagungsart wählen (erstes
Ankreuzfeld in Zeile 24). Nach der Entscheidung des BVerfG vom
7.5.2013 (BGBl I S. 1647) und der darauf folgenden Änderung im
EStG können neben den Ehegatten nun auch Lebenspartner einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft die Zusammenveranlagung
mit der Anwendung des Splittingverfahrens wählen (vgl.
Tz 1.5.4). Wird eine Erklärung über die Wahl der Veranlagungsart
nicht abgegeben, so wird – sofern die in Tz 1.6.1 genannten Voraus-
setzungen für das Wahlrecht vorliegen – vom Finanzamt unter-
stellt, dass die Ehegatten/Lebenspartner die Zusammenveranla-
gung wählen. Die Zusammenveranlagung ist für Ehegatten/
Lebenspartner in der Regel die günstigste Veranlagungsart (insbe-
sondere bei unterschiedlich hohen Einkommen der Ehegatten/
Lebenspartner).

Bei der Zusammenveranlagung bilden die Ehegatten/Lebens-
partner bezüglich des Einkommens und der Ermittlung des zu ver-
steuernden Einkommens eine Veranlagungseinheit. Diese
bewirkt zwar, dass bestimmte Abzugsbeträge (z.B. Sonderausga-
benhöchstbetrag) den Ehegatten/Lebenspartnern gemeinschaft-
lich zwar nur einmal gewährt werden, gibt jedoch auch beiden Ehe-
gatten/Lebenspartnern Anteil an einer steuerlichen Vergünsti-
gung, die etwa nur einem von ihnen zustehen würde. Die Besteue-
rung erfolgt nach dem sog. Splittingverfahren. Dabei wird
zunächst das gemeinsame zu versteuernde Einkommen der Ehe-
gatten/Lebenspartner halbiert. Für diesen Betrag wird sodann
unter Anwendung der Grundtabelle die tarifliche ESt ermittelt und
der sich daraus ergebende Steuerbetrag verdoppelt. Zur Vermei-
dung dieser Rechenarbeit ist die besondere Splittingtabelle erstellt
worden, in der der Splittingtarif (vgl. Tz 1.5.6) bereits berücksich-
tigt ist. Die Grund- und Splittingtabelle für 2013 ist im Anhang die-
ser Anleitung auszugsweise abgedruckt.

1.6.3 Einzelveranlagung
24 Die Einzelveranlagung nach § 26a EStG ersetzt ab dem VZ 2013 die

bisherige getrennte Veranlagung. Bei der Einzelveranlagung wird
jeder Ehegatte/Lebenspartner nach dem für Unverheiratete gelten-
den Grundtarif einzeln veranlagt. Die Einzelveranlagung wird
bereits dann durchgeführt, wenn nur einer der Ehegatten/Lebens-
partner diese beantragt (zweites Ankreuzfeld in Zeile 24). Insoweit
handelt es sich um ein einseitiges Wahlrecht.

Die Einzelveranlagung sollte in der Regel nur dann gewählt wer-
den, wenn sie zu einer niedrigeren Gesamtsteuerbelastung als
bei Zusammenveranlagung führt. Eine steueroptimierende freie
Zuordnung verschiedener Kosten – wie diese bei der getrennten
Veranlagung möglich war – ist jedoch nicht mehr vorgesehen. Son-
derausgaben, außergewöhnliche Belastungen und die Steuerermä-
ßigung nach § 35a EStG werden dem Ehegatten/Lebenspartner
zugerechnet, der sie aufgrund einer eigenen Verpflichtung wirt-
schaftlich getragen hat. Auf übereinstimmenden Antrag der Ehe-
gatten/Lebenspartner kann aus Vereinfachungsgründen eine hälf-
tige Zuordnung der Aufwendungen beantragt werden (vgl. die
Erläuterungen zu Zeile 95). Der Antrag des Ehegatten/Lebenspart-
ners, der die Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat, ist in
begründeten Einzelfällen ausreichend.

Die Einzelveranlagung wird im Allgemeinen ungünstiger sein
als die Zusammenveranlagung mit Anwendung des Splittingtarifs;
sie kann aber in Ausnahmefällen günstiger sein, z.B. bei Anwen-
dung des Verlustausgleichs nach § 10d EStG und des Progressi-
onsvorbehalts nach § 32b EStG oder wegen des bei der Einzelver-
anlagung möglichen doppelten Härteausgleichs nach § 46 Abs. 3

EStG i.V. mit § 70 EStDV. Bei Vorliegen außerordentlicher Ein-
künfte i.S. des § 34 EStG (z.B. Veräußerungsgewinne und Entschä-
digungen) kann es vorteilhaft sein, die Einzelveranlagung zu wäh-
len, wenn ein Ehegatte/Lebenspartner fast ausschließlich nur
außerordentliche Einkünfte erzielt hat und der andere Ehegatte/
Lebenspartner positive andere Einkünfte. Auch aufgrund der bei
den Vorsorgeaufwendungen vorgesehenen getrennten Ermittlung
der mindestens abzugsfähigen Beiträge und dem Ansatz unter-
schiedlicher Höchstbeträge (vgl. Tz 2.2.4 a.E.) kann die Einzelver-
anlagung bei Ehegatten/Lebenspartnern zu einer höheren Steuer-
erstattung als die Zusammenveranlagung führen. Im Einzelfall ist
jedoch eine genaue Vergleichsberechnung erforderlich, welche der
Veranlagungsarten für Ehegatten/Lebenspartner am günstigsten
ist.

Bei der Einzelveranlagung hat jeder Ehegatte/Lebenspartner
für sich eine Einkommensteuererklärung mit den von ihm bezoge-
nen Einkünften abzugeben. Einkünfte eines Ehegatten/Lebens-
partners sind allerdings nicht allein deshalb zum Teil dem anderen
Ehegatten/Lebenspartner zuzurechnen, weil dieser bei der Erzie-
lung der Einkünfte mitgewirkt hat. Der Ehegatte/Lebenspartner
muss vielmehr die Einkünfte kraft eigenen Rechts bezogen haben.

Ist ein Ehegatte/Lebenspartner von Amts wegen zu veranlagen
und wird auf Antrag eines der beiden Ehegatten/Lebenspartner
eine Einzelveranlagung durchgeführt, ist auch der andere Ehe-
gatte/Lebenspartner zwingend einzeln zu veranlagen. Für die Ver-
anlagung kommt es in einem solchen Fall auf das Vorliegen der
Voraussetzungen des § 46 EStG nicht mehr an (BFH-Urteil vom
21.9.2006, BStBl 2007 II S. 11).

Der einseitige Antrag eines Ehegatten/Lebenspartners auf
Einzelveranlagung ist rechtsunwirksam, wenn dieser selbst
keine eigenen – positiven oder negativen – Einkünfte hat oder
wenn seine positiven Einkünfte so gering sind, dass weder eine
ESt festzusetzen ist noch die Einkünfte einem Steuerabzug (z.B.
bei Arbeitslohn) zu unterwerfen waren. In einem solchen Fall
sind die Ehegatten/Lebenspartner zusammen zu veranlagen,
wenn der andere Ehegatte/Lebenspartner dies beantragt hat
(BFH-Urteile vom 12.8.1977, BStBl II S. 870, und vom 10.1.1992,
BStBl II S. 297).

1.6.4 »Witwensplitting«
Verwitwete Personen, die im Zeitpunkt des Todes ihres Ehegat-
ten/Lebenspartners von diesem nicht dauernd getrennt gelebt
haben (vgl. BFH-Urteil vom 27.2.1998, BStBl II S. 350), werden auch
noch in dem auf das Todesjahr folgenden Jahr nach dem Split-
tingtarif besteuert (§ 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 EStG). Es kommt nicht
darauf an, ob die Ehegatten/Lebenspartner für das Todesjahr die
Zusammenveranlagung gewählt haben.

Verwitwete Personen mit Kindern können u.U. zusätzlich einen
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24b EStG erhal-
ten (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 44 bis 49 der Anlage Kind).

1.6.5 Steuertarif
Bei der Anwendung des Einkommensteuertarifs ist zwischen dem
Grundtarif und dem Splittingtarif zu unterscheiden. Die ESt
bemisst sich in beiden Fällen nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. In dem geltenden Steuertarif ist ab VZ 2013 ein persönli-
cher Grundfreibetrag von 8130 € berücksichtigt, durch den das
sog. Existenzminimum des Steuerpflichtigen steuerfrei gestellt
wird. Bei der Einzelveranlagung wird stets nur der Grundtarif ange-
wendet. Beim Splittingtarif wird rechnerisch ein doppelter Grund-
freibetrag auf das gemeinsame zu versteuernde Einkommen der
Ehegatten/Lebenspartner angewendet (§ 32a Abs. 5 EStG). Der
dadurch entstehende Splittingvorteil fällt umso größer aus, je wei-
ter die Einkommen beider Ehegatten/Lebenspartner voneinander
abweichen.

Der Steuertarif nach § 32a EStG ist nach Ansicht des BVerfG ver-
fassungsgemäß. Die konkrete Ausgestaltung des Steuertarifs ist
eine politische Entscheidung, die sich weitgehend richterlicher
Kontrolle entzieht (Beschluss des BVerfG vom 21.6.2006, BGBl I
S. 1857). Aufgrund inzwischen erneut anhängiger Verfahren zur
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